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Anlage:
1 RABI Nr. 27 vorn 21. Dezernber 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Bekanntrnachung vom 14.12.2020 Nr. 12-1444.11-3-11 hat die Regierung von Unterfranken

die Haushaltssatzung fur das Jahr 2021 irn Regierungsarntsblatt vorn 21. Dezember 2020 verof-

fentlicht. In der Anlage ubersenden wir em Exemplar des RABI mit der Bitte urn Kenntnisnahme.

Die Verbandsrnitglieder, die Gebietskörperschaften sind, werden gebeten, in der für die Bekannt-

machung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf die Veroffentlichung im Regierungsamtsblatt

hinzuweisen (Art. 24 Abs.2 KornmZG).

Mit freundlichen GruRen

Pfister
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Unseren Leserinnen und Lesern

em gesegnetes Weihnachtsfest und em glflckliches neues Jahr
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Amtlicher Teil

Nr. 12-1406-1-5

Verordnung
zur partiellen Eingliederung des gemeindefreien Gebietes

,,Rohrbrunner Forst" in die Gemeinde Dammbach,
Landkreis Aschaffenburg;

Eingliederung der Flnrstücke 13/1 und 13/2 Gemarkung
Rohrbrunner Forst von Amts wegen in die Gemeinde Wei-

bersbrunn, Landkreis Aschaffenburg

Aufgrund der Art. 11 und 12 Gemeindeordnung fir den Frei-

staat Bayern erlässt die Regierung von Unterfranken folgende
Verordnung:

§1
1. Eine Teilfläche des gemeindefreien Gebietes ,,Rohrbrunner

Forst" wird mit dieser Gebietsanderung aufgelost, es wird
partiell in die Gemeinden Dammbach und Weibersbrunn
eingegliedert.

2. In die Gemeinde Weibersbrunn werden von Amts wegen aus
dem gemeindefreien Gebiet ,,Robrbrunner Forst" folgende
Flurstucke der Gemarkung ,,Rohrbrunner Forst" eingeglie-
dert:

Gemarkung Nr. des Flur-
stücks

Fläche in m2

Rohrbrunner Forst 13/1 3277

Rohrbrunner Forst 13/2 2451

3. In die Gemeinde Dammbach werden aus dem gemeinde-
freien Gebiet ,,Rohrbrunner Forst" folgende FlurstUcke der
Gemarkung ,,Rohrbrunner Forst" eingegliedert:

Gemarkung Nr. des Flur-
stücks

Fläche in m2

Rohrbrunner Forst 12/1 3205

Rohrbrunner Forst 12/2 137

Robrbrunner Forst 13/0 21126

Rohrbrunner Forst 13/6 459

Robrbrunner Forst 13/7 210

Rohrbrunner Forst 13/8 50

Rohrbrunner Forst 13/9 136

Rohrbrunner Forst 13/10 196

Rohrbrunner Forst 13/11 119

Rohrbrunner Forst 13/12 89

Rohrbrunner Forst 13/13 77

Robrbrunner Forst 13/15 495801

Rohrbrunner Forst 82 753693

Rohrbrunner Forst 82/1 119

Rohrbrunner Forst 83 1048900

Rohrbrunner Forst 84 1412

RohrbrunnerForst 85 1001884

§2
Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der aufnehrnenden Ge-
bietskorperschaft in Krafl; insoweit tritt das Recht des Land-

kreises Aschaffenburg auBer Kraft.

§3
Diese Verordnung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Wurzburg, 10.12.2020
Regierung von Unterfranken

Dr. Eugen Ehmann
Regierungsprasident

Api-i 1406 RAB12O2O S. 170
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Aintsblatt der Regierung von Unterfranken Nr. 27/2020 vom 21.12.2020

§5

Der Hochstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000,00 �
festgesetzt.

§6
Die Finanzplanung 2022 bis 2024 ist aus der Anlage ersichtlich
und gilt bis zu ihrerjeweiligen Fortschreibung.

§7
Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2021 in
Kraft.

BadNeustadta.d. Saale, 10.12.2020

Thomas Habermann, Landrat
Verbandsvorsitzender
Api-i 1444 RABI 2020 S. 174

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes
Tierkörperverwertung Unterfranken für das Haushaits-
jahr 2020

Bekanntmachung vom 11.12.2020 Nr. 12-1444.18-2-9

Die Verbandsversammiung des Zweckverbandes Tierkorper-
verwertung Unterfranken hat in ihrer Sitzung am 09.12.2020
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom
10.12.2020 Nr. 12-1444.18-2-9 die Haushaitssatzung rechts-
aufsichtlich gewurdigt. Sie enthält keine genehmigungspflich-
tigen Bestandteile.
Die Haushaitssatzung mit ihren Anlagen ist vom Tage nach
der Veroffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsbiatt der
Regierung von Unterfranken an, his zur nächsten arntlichen
Bekanntmachung einer neuen Haushaitssatzung in der Ge-
schaftsstelle des Zweckverbandes Tierkorperverwertung Unter-
franken, Obere Marktstrai3e 6, 97688 Bad Kissingen, wahrend
der aligerneinen Dienstzeiten öffentlich zuganglich.

Nachfolgend wird die Haushaltssatzung oifentlich bekannt ge-
macht.

WUrzburg, 11.12.2020
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteiiungsdirektor

II.
Aufgrund der Art. 41 Abs. 1 und Art. 42 des Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) vom 12.07.1966
(BayRS 2020-6-1-I) in Verbindung mit Art. 57 if. der Land-

kreisordnung erlässt die Verbandsversammlung foigende

Haushaltssatzung

§1
Der als Aniage beigefiigte Haushaltsplan für das Haushaitsjahr
2020 wird hiermit festgesetzt; er schlieBt
im Verwaitungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.793.500 Euro

und

im Verrnogenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 60.000 Euro

ab.

§2
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt
werden nicht aufgenommen.

§3

Verpflichtungsermachtigungen im Vermögenshauha1t Weideil
nicht festgesetzt.

§4
Eine Urniage nach der Satzung des Zweckverbandes wird von
den Zweckverbandsrnitgliedern für das Rechnungsjahr 2020 in
Höhe von 322.400 Euro erhoben.

§5
Der Hochstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 150.000 Euro
festgesetzt.

§6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.
Bad Kissingen, 10.12.2020
Zweckverband Tierkorperverwertung Unterfranken

Thomas Bold
Landrat
Verbandsvorsitzender
Api-i 1444 RAB12O2OS. 175

Haushaitssatzung und Haushaltspian des Zweckverbandes
Schweinfurt 360° - Tourismus rund urn Stadt und Land,
Schweinfurt, für das Haushaltsjahr 2021

Bekanntmachung vorn 14.12.2020 Nr. 12-1444.11-3-11

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schweinfurt
360° - Tourismus rund urn Stadt und Land hat in ihrer Sitzung
am 26.11.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2021 besehiossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom
07.12.2020 Nr. 12-1444.11-3-11 die Haus-haitssatzung rechts-
aufsichtlich gewurdigt. Sie enthglt keine genehrnigungspflich-
tigen Bestandteiie.

Der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vom Tage der
Veroifentiichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der
Regierung von Unterfranken an his zur amtlichen Bekanntma-
chung einer neuen Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des
Zweckverbandes Schweinfurt 360° - Tourismus rund urn Stadt
und Land, Rathaus, Markt 1, 97421 Schweinfurt, whhrend der
aligemeinen Dienstzeiten öifentlich zuganglich.

Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öifentiich bekannt ge-
macht.
Wurzburg, 14.12.2020
Regierung von Unterfranken

Manfred Wetzel
Abteiiungsdirektor

II.

Aufgrund des Art. 63 if. der Gemeindeordnung eriässt der
Zweckverband Schweinfurt 360° - Tourismus rund um Stadt
und Land foigende Haushaitssatzung:

§1
Der ais Aniage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2021 wird hierinit festgesetzt; er schiieJ3t

175



Amtsblatt der Regierung von Unterfranken Nr. 27/2020 vom 21.12.2020

1. im Ergebnishaushalt mit Authebung der Benutzungssatzung und der Gebflhrensat-
dem Gesamtbetrag der Ertrage von -633.400,00 � zung des Zweckverbandes Tierkorperverwertung Unter-
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 633.400,00 � franken
und dem Saido (Jahresergebnis) VOfl 0� Bekanntmachung vom 15.12.2020 Nr. 12-1444.18-2-10

2. im Finanzhaushait
a) aus laufender Verwaltungstatigkeit mit

dern Gesamtbetrag der Einzahlungen von 63 3.400,00 �
dem Gesamtbetrag der Auszahiungen von -625.546,00 �
und einem Saldo von 7.854,00 �

b) aus Investitionstatigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 �
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0 �
und einem Saldo von 0 �

c) aus Finanzierungstatigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 �
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0 �
und einem Saido von 0 �

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von 7.854,00 �

ab.

§2
Kredite für Investitionen und InvestitionsffirderungsmaI3nah-

men sind nicht vorgesehen.

§3
Verpflichtungsermachtigungen zur Leistung von Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsffirderungsmal3nahmen in
kunftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§4
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahiungen
werden nicht beansprucht.

§5
Die Verbandsumlagen werden wie foigt festgelegt:

Der durch Erlose und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Be-

darf zur Finanzierung von Ausgaben wird nach den tatsächli-
chen Zahiungen auf die Verbandsmitglieder umgeiegt.

Das Umiagesoli beträgt nach den Ansatzen im Haushaltsplan:

a) für die laufenden Verwaltungstatigkeit 550.000,00 �

b) für die Investitionstatigkeit 0 �

§6
Die Haushaitssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Krafl.

Schweinfurt, 26.11.2020
Zweckverband Schweinfurt 360°
Tourismus rund um Stadt und Land

Sebastian Remeié
Verbandsvorsitzender
Api-i 1444 RAB1 2020 S. 175

I. ,

-

'1
Die Verbandsversammiung des Zweckverbandes Tierkorper-
verwertung Unterfranken hat in der Sitzung am 09.12.2020 die
Benutzungssatzung vom 29.06.20 17 und die Gebuhrensatzung
vom 09.06.2016 aufgehoben.

Nach Art. 24 Abs. 1 KommZG wird nachfoigend die Aufhe-
bungssatzung vom 15.12.2020 amthch bekannt gemacht.

Wurzburg, 15.12.2020
Regierung von Unterfranken

Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.

Aufliebungssatzung

des Zweckverbandes Tierkorperverwertung Unterfranken

vom 15.12.2020

Der Zweckverband Tierkorperverwertung Unterfranken eriässt
aufgrund von Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 des Gesetzes uber die
kommunaie Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBi. S. 555; 1995 S.
98, BayRS 2020-6-1-I), zuietzt geandert durch § 1 Abs. 43 der
Verordnung vom 26. Marz 2019 (GVBi. S. 98) und Art. 18 Abs.
1 Nm. 1 und 2 der Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVB1 S. 826,
BayRS 2020-3-1-I), zuietzt geandert durch § 4 des Gesetzes
vom 24. Juii 2020 (GVB1. S. 350) folgende

Aufliebungssatzung

§1

Authebung von Satzungen

(1) Die Benutzungssatzung des Zweckverbandes Tierkorper-
verwertung Unterfranken vom 29.06.2017 wird mit Wir-
kungvom 01. Januar 2021 aufgehoben.

(2) Die GebUhrensatzung des Zweckverbandes Tierkorperver-
wertung Unterfranken vom 09.06.20 16 wird mit Wirkung
vom 01. Januar 2021 aufgehoben.

§2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im
Amtsblatt der Regierung von Unterfranken in Kraft.
Bad Kissingen, 15.12.2020

Thomas Bold
Landrat
Verbandsvorsitzender
Api-i 1444 RABI 2020 5. 176
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